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An die         
Staatsanwaltschaft Stuttgart 
Postfach 10 60 48 
 
70049 Stuttgart 
 
 
                   Winnenden, 30.10.2006 
 
 
Anzeige gegen die Staatsanwaltschaft Stuttgart 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erstatten wir Anzeige gegen die Staatsanwaltschaft Stuttgart bzw. 
deren Mitarbeiter, die in unserem Verfahren Entscheidungen getroffen 
haben: 
 
Staatsanwältin Weiß 
Oberstandsanwalt Häußler 
Leitender Oberstaatsanwalt Seeburger 
Leitender Oberstaatsanwalt Christ. 
 
 
Aus aktuellem Anlass,  sehen wir uns wieder gezwungen eine Strafanzeige gegen 
die oben genannten Personen zu stellen.  
 
Als Grundlage der Anzeige dient der Inhalt der eingereichten Strafanzeige vom 
22.6.2006.  
 
Auf die aktuellen Ereignisse, die aus unserer Sicht den Tatbestand noch 
bekräftigen, gehen wir auf den folgenden Seiten ein.   
 
 
 
 



    Gesellschaft zur Integration und Förderung schwerbehinderter Menschen in die Arbeitswelt 
 

     Nix Gut GmbH 
     Postfach 3   Max-Eyth-Str.53       
     71395 Leutenbach        71364 Winnenden       

 
Telefon: 07195/5874-0 *** Telefax: 07195/587424 *** nix-gut@nix-gut.de 

Nix Gut GmbH * Postfach 3* 71395 Leutenbach 

 
I. Ausschließliche politische Verfolgung und Kriminalisierung von  

Antifaschisten 
 
Die Praxis wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und die Exekutive verstößt 
aus unserer Sicht gegen mehrere Gesetzte, unter anderem gegen das 
Grundrecht der Gleichbehandlung. 
 
Artikel 1:  Schutz der Menschenwürde 
Artikel 2: Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit der Person, Recht 

auf Leben und Unversehrtheit. 
Artikel 3:   Gleichheitssatz, Gleichberechtigung 
Artikel 4:   Glaubens- und Gewissensfreiheit 
Artikel 5:   Meinungsfreiheit, … 
Artikel 13:   Unverletzlichkeit der Wohnung 
Artikel 14:   Eigentumsrechte 
Artikel 20 Abs. 3 Gesetzmäßigkeit von Exekutive und Justiz, Bindung der 

Gesetzgebung an die Verfassung. 
NN Verhältnismäßigkeitsgebot 
Artikel 20 Abs. 4 Widerstandsrecht 
 
So hat am letzten Wochenende der DGB Bundesvorsitzende Michael Sommer vor 
zahlreichen Medienvertreter und tausenden von Demonstranten demonstrativ 
ein Button mit einem Hakenkreuz im Verbotszeichen getragen. Wir möchten 
hierbei betonen, dass wir diese Protesthaltung sehr begrüßen und unterstützen. 
  
Wir gehen davon aus, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen den DGB 
ebenso wenig die  Ermittlungen einleiten wird wie gegen die FIFA, die Macher 
der Medienkampagne „Du bist Deutschland“ und des Ex-Bundesligisten FC. 
Hamburg St. Pauli. Heute erhielten wir eine Pressemitteilung das dieser 
genannte Fußballclub in den vergangenen Jahrzehnten über 3 Millionen Aufkleber 
und Aufnäher auf dem das Vereinslogo und ein Hakenkreuz das von einer Faust 
zerschlagen wird abgebildet ist. Diese Aufkleber wurden sowohl verkauft wie 
auch verschenkt. Selbige Artikel wurden auch bei der Beschlagnahmung 
mitgenommen. 
 
Dagegen stehen uns zahlreiche Informationen von einzelnen Antifaschisten und 
Punks, die aufgrund Ihres Aussehens dieser Gruppierung, ständig in Konflikt mit 
der Exekutive kommen. 
Für einen einfachen Antifaschist wird es zum Spießrutenlauf wenn er von 
Stuttgart von der Stadtmitte zum Hauptbahnhof läuft.  
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Wir können uns als Laie nicht Vorstellen das diese Praxis mit dem Gesetz und 
der Ausführung in Einklang zu bringen sind. 
 
Die in der ersten Strafanzeige dargestellten weiteren Strafbestände sehen wir 
nach wie vor als rechtswidriges Verhalten an: 
 

• Unverhältnismäßigkeit der Strafverfolgung von bekennenden 
Antifaschisten 

• Massive Gefährdung/Vernichtung unter anderem von Arbeitsplätzen 
für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (nach §132 
IX Sozialgesetzbuch) 

• Ungleichbehandlung 
• Verweigerung von Rechtsmitteln: Beschwerde und Forderung nach 

Einleitung einer Dienstaufsichtbeschwerde 
• Rufschädigung 
• Inakzeptable Rechtsauffassung / Paragraphenauslegung 
• Beschädigung des Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit 

 
Hiermit fordern wir die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch eine 
andere Staatsanwaltschaft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jürgen Kamm 
 
Geschäftsführer 
Nix Gut GmbH 


